
VELODATA aktiv für den Zweiradhandel

laut Schreiben des Bundesministerium der Finanzen vom 7.8.2017 war die 
VELODATA GmbH in der laufenden 18. Legislaturperiode auf Grundlage von § 47 
Absatz 3 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) zum 
o. g. Gesetzgebungsvorhaben am Gesetz vor Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen beteiligt.

Was sich im Amtsdeutsch so spröde anhört, sind Vorschriften zur Kassenführung 
im Handel, die die GoBD ergänzen und weit darüber hinausgehen. 

Bei der Durchsicht der Beteiligten laut BMF fällt auf, dass die VELODATA nicht nur 
der einzige Softwarehersteller aus dem Fahrradfachhandel war, sondern 
ausschließlich große Namen wie Wincor Nixdorf, SAP, 
der Bund deutscher Apotheker-Softwarehäuser 
neben den Dachverbänden von Industrie, Handel und Handwerk bis hin zur 
Steuerberaterkammer am Gesetzesverfahren beteiligt waren.

Die Einarbeitung in die Details, die Reisen nach Berlin, 
sind für uns als kleiner Softwareanbieter ein riesiger Aufwand und
erreichbar waren und sind leider nur minimale Vereinfachungen 
im Sinne des Fachhändlers. 

Ein wichtiger Grund, diesen Aufwand zu treiben, 
ist unsere Kunden umfassend, sicher und fundiert zu beraten und
unsere Software ständig an die sich ändernden Gesetze anzupassen.

VELODATA GmbH
Dieter Koll

Folgend das Schreiben vom 7.8.2017 zur Information
Weiteres zum Thema auch unter diesem Link:  http://www.velodata.de/33-finanzamt 

Tannenbergstr. 45   52224 Stolberg  Tel: 02402 903020
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Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  

www.bundesfinanzministerium.de
 

   

 

  

     
MDg Dr. Rolf Möhlenbrock    

 
 

Vertreter des Leiters der Steuerabteilung 
POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    

  Nur per E-Mail 

 

ABDA - Bundesvereinigung 

Deutscher Apothekerverbände 

Unter den Linden 19-23 

10117 Berlin 

 

Bundesverband deutscher Apotheken-Softwarehäuser 

Postfach 060223 

10052 Berlin  

 

Bund 

der Steuerzahler Deutschland e.V. 

Reinhardtstr. 52 

10117 Berlin 

 

Bundessteuerberaterkammer 

Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Postfach 02 88 55 

10131 Berlin 

 

Bundesverband 

der Deutschen Industrie e.V. 

Steuern- und Finanzpolitik 

Breite Straße 29 

10178 Berlin 

 

Bundesverband der Systemgastronomie e.V. 

Wilhelm-Wagenfeld-Straße 18 

80807 München 

 

Bundesverband 

des Deutschen Groß- und Außenhandels 

Am Weidendamm 1 A 

10117 Berlin 

 

Bundesverband 

Schnellgastronomie und Imbissbetriebe e.V. 

Klettenberggürtel 51 

50939 Köln 

 

 

 

HAUSANSCHRIF
T
 Wilhelmstraße 97 

10117 Berlin 

  TEL +49 (0) 30 18 682-10 84 

  FAX +49 (0) 30 18 682-47 39 

  E-MAIL IVA2@bmf.bund.de 

  DATUM 7. August 2017 

     

     



 

 

Seite 2 Bundesvereinigung 

der Deutschen Arbeitgeberverbände 

im Haus der Deutschen Wirtschaft 

Breite Straße 29 

10178 Berlin 

 

Der Mittelstandsverbund - ZGV e.V. 

Am Weidendamm 1 A 

10117 Berlin 

 

Deutscher Fachverband  

für Kassen- und Abrechnungssystemtechnik 

im Bargeld- und Bargeldlosen Zahlungsverkehr e.V. 

Pettenkoferstraße 16-18 

10247 Berlin 

 

Deutscher 

Hotel- und Gaststättenverband 

Am Weidendamm 1 A 

10117 Berlin 

 

Deutscher 

Industrie- und Handelskammertag (DIHK) 

Breite Straße 29 

10178 Berlin 

 

Deutscher Konditorenbund 

Speicker Straße 13 

41061 Mönchengladbach 

 

Deutscher 

Steuerberaterverband e.V. 

Littenstraße 10 

10179 Berlin 

 

Deutscher 

Taxi- und Mietwagenverband e.V. (BZP) 

Zeißelstraße 11 

60318 Frankfurt/Main 

 

Deutschsprachige SAP® Anwendergruppe e.V. 

Altrottstraße 34a 

69190 Walldorf 

 

Handelsverband 

Deutschland (HDE) / DerEinzelhandel 

Am Weidendamm 1 A 

10117 Berlin 

 

 



 

 

Seite 3 Institut 

der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 

Tersteegenstraße 14 

40474 Düsseldorf 

 

Optimum Steuerberatergesellschaft mbH 

Georgstr. 31 

98817 Meiningen 

 

VAFA - Verband Automaten-Fachaufsteller e.V. 

Leichlinger Str. 1 

40764 Langenfeld / Rhld. 

 

VELODATA GmbH 

Tannenbergstr. 45  

52224 Stolberg-Zweifall 

 

Verband 

Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (VDV) 

Kamekestraße 37-39 

50672 Köln 

 

Wincor Nixdorf International GmbH 

Heinz-Nixdorf-Ring 1 

33106 Paderborn 

 

Wirtschaftsprüferkammer 

Rauchstraße 26 

10787 Berlin 

 

Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V. 

Neustädtische Kirchstraße 7A 

10117 Berlin 

 

Zentralverband 

des Deutschen Handwerks 

Mohrenstraße 20/21 

10117 Berlin 

 

Zentralverband 

Gartenbau e.V. (ZVG) 

Claire-Waldoff-Straße 7 

10117 Berlin 
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Hervorheben



 

 

Seite 4   
BETREFF Referentenentwurf eines Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 

Grundaufzeichnungen; 

 Veröffentlichung der Stellungnahmen zum Referentenentwurf auf der Internetseite des 

Bundesministeriums der Finanzen 

   
BEZUG Mein Schreiben vom 18. März 2016  

(IV A 2 - S 1910/16/10002 :001 / IV A 4 - S 0316/13/10005 :023, DOK 2016/0260603) 

   
GZ IV A 2 - S 1910/17/10041 :005 

DOK 2017/0669472 

  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Sie wurden innerhalb der laufenden 18. Legislaturperiode auf Grundlage von § 47 Absatz 3 

der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) zum o. g. 

Gesetzgebungsvorhaben beteiligt. Im Hinblick auf die Teilnahme der Bundesregierung an der 

Open Government Partnership beabsichtige ich nunmehr, die dazu bei mir eingegangenen 

Stellungnahmen im Internet zu veröffentlichen. Dies umfasst auch Namen und sonstige 

personenbezogene Daten, die in der jeweiligen Stellungnahme enthalten sind.  

 

Sofern Sie mit der Veröffentlichung personenbezogener Daten in Ihrer Stellungnahme nicht 

einverstanden sein sollten, bitte ich Sie, die jeweilige Stellungnahme mit entsprechenden 

Schwärzungen zu versehen und mir diese in einem PDF-Format erneut zu übermitteln.  

 

Sollten Sie mit der Veröffentlichung der Stellungnahme als solcher nicht einverstanden sein, 

können Sie auch der Veröffentlichung insgesamt widersprechen. In diesem Fall wird auf der 

Internetseite des Bundesministeriums der Finanzen lediglich vermerkt, dass von Ihnen zu dem 

jeweiligen Gesetzgebungsvorhaben eine Stellungnahme übermittelt wurde.  

 

Soweit ich von Ihnen bis zum 21. August 2017, DS keine gegenteilige Nachricht erhalten 

(bitte das Geschäftszeichen dieses Schreibens angeben und nur per E-Mail an 

IVA2@bmf.bund.de), erlaube ich mir davon auszugehen, dass Sie mit der vorgesehenen 

Veröffentlichung der von Ihnen übermittelten Stellungnahme einverstanden sind.  

 

Ich bitte um Verständnis, wenn Sie aus Gründen einer einfacheren Zuordnung dieses 

Schreiben zu jedem Gesetzgebungsvorhaben, zu dem Sie beteiligt wurden, erhalten. 

 

Im Auftrag 

Dr. Möhlenbrock 

 

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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